




Das Jahr 2010 war für das 

Omega Team in vieler Hinsicht 

herausfordernd und erfolgreich 

zugleich. Wie Sie aus dem vor-

liegenden Jahresbericht ersehen können, span-

nen die Aktivitäten des Vereins einen weiten 

Bogen im Themenbereich der Förderung kör-

perlicher und seelischer Gesundheit von 

MigrantInnen und Flüchtlingen.  

All diese Projekte konnten nur gelingen, weil 

die MitarbeiterInnen von Omega mit großem 

Einsatz und viel Kompetenz in diesem Jahr tä-

tig waren. Dafür möchten wir  ï als Vorstands-

mitglieder ï uns ganz herzlich bei allen bedan-

ken. Zur Umsetzung der Ziele von Omega be-

darf es politischer Wachheit, Kreativität, viel  

Planungs- und Administrationsarbeit und vor 

allem Durchhaltevermögen auf allen Ebenen.  

Ähnliche Kompetenzen sind von Menschen ge-

fordert, wenn sie daran gehen, sich in einer neu-

en Umgebung eine Existenz aufzubauen. In die-

sem Sinne wünschen wir uns ein verstärktes 

gesellschaftliches Augenmerk auf die Erfahrun-

gen und die Kompetenzen, die von MigrantIn-

nen und Flüchtlingen eingebracht werden kön-

nen. Zugewanderte Menschen bereichern eine 

Gesellschaft und tragen zu ihrer Weiterentwick-

lung bei. Wir von Omega werden gerne weiter-

hin unseren Beitrag zu einer solchen Blickrich-

tung leisten.  

 

Elisabeth Freithofer, MA 

Für den Vorstand von OMEGA 

Vorwort 

Als Geschäftsführer unseres Ver-

eins und im Namen unseres ge-

samten Teams möchte ich mich 

bei allen SubventionsgeberInnen 

für die Unterstützung und das in unsere Tätig-

keit gesetzte Vertrauen bedanken. Besonders 

gilt mein Dank heuer der Stadt Graz und hier 

unserem Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, 

welcher gemeinsam mit GR Thomas Rajakoviĺ 

und der Leiterin des Integrationsreferates Frau 

Brigitte Köksal unser zweijähriges internationa-

les Projekt ĂOpening Doorsñ unter der Daphne 

Linie kofinanziert hat, wodurch rasch und un-

kompliziert EU- Gelder nach Graz fließen 

konnten. Dies sehen wir insbesondere im Licht 

des Sparpakets der steirischen Landesregierung 

als große Unterstützung und Wertschätzung 

unserer Arbeit im Integrationsbereich. 

Ich bedanke mich ebenso bei allen Ko-

operationspartnerInnen für die gute Zusammen-

arbeit und bei den SponsorInnen für ihre Spen-

den. Mein Dank gilt auch dem Vorstand und 

vor allem unseren MitarbeiterInnen für ihr ho-

hes Engagement, trotz nicht immer einfachen 

Bedingungen.  

Danke! 

 

Dr.med. Emir Kuljuh 

Geschäftsführer OMEGA 

Dank des 

Geschäftsführers 
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ʀʥʪʝʛʨʘʮʠʷ 

 

Integration 

 

Intégration 

 

Integración 

 

ikwazi ahֱ  na obodo ֙hu 

 

Integrazione 

 

 

Integrare 

 

ʀʥʪʝʛʨʘʮʠʷ 

 

Integrimit 

 

Ƀɚɞəɚɐɟɤůɖɠ 

 

Integracija 

 

Entegrasyon 

 

ɯʥʪʝʛʨʘʮʽʷ 

 

Integratie 

 

Integrace 

 

Umanyano 

Integration spiegelt Vielfalt wider 

2 

OMEGA 2010 ALLGEMEINES 



Diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von 

allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, 

damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich die-

se Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch 

Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und 

Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und 

internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche 

Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mit-

gliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer 

Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. 

Artikel 1 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten ge-

boren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen 

einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 

Artikel 2 

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten 

Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa 

nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politi-

scher oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Her-

kunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund 

der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des 

Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig 

ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine 

Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität einge-

schränkt ist. 

Artikel 3 

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Per-

son. 

Artikel 4 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten wer-

den; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind 

verboten. 

Artikel 5 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 6 

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu wer-

den. 

Artikel 7 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Un-

terschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle 

haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminie-

rung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Auf-

hetzung zu einer derartigen Diskriminierung. 

Artikel 8 

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den 

zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, 

durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz 

zustehenden Grundrechte verletzt werden. 

Artikel 9 

Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder 

des Landes verwiesen werden. 

Artikel 10 

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie 

bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung 

in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches 

Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. 

Artikel 11 

1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat 

das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht 

in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Vertei-

digung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz 

nachgewiesen ist. 

2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung ver-

urteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatli-

chem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso 

darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Bege-

hung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt wer-

den. 

Artikel 12 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, sei-

ne Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Be-

einträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt wer-

den. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche 

Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 

Artikel 13 

1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu be-

wegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. 

2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschlieÇlich seines eige-

nen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. 

Artikel 14 

1. Jeder hat das Recht, in anderen Lªndern vor Verfolgung Asyl 

zu suchen und zu genießen. 

2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im 

Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von 

Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlun-

gen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten 

Nationen verstoßen. 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  
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Artikel 15 

1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehºrigkeit. 

2. Niemandem darf seine Staatsangehºrigkeit willk¿rlich entzo-

gen noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit 

zu wechseln. 

Artikel 16 

1. Heiratsfªhige Mªnner und Frauen haben ohne jede Beschrªn-

kung auf Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Re-

ligion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie 

haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren 

Auflösung gleiche Rechte. 

2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschrªnkter Willens-

einigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden. 

3. Die Familie ist die nat¿rliche Grundeinheit der Gesellschaft 

und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. 

Artikel 17 

1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft 

mit anderen Eigentum innezuhaben. 

2. Niemand darf willk¿rlich seines Eigentums beraubt werden. 

Artikel 18 

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-

freiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion 

oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, 

seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Ge-

meinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, 

Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. 

Artikel 19 

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungs-

äußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen un-

gehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne 

Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu su-

chen, zu empfangen und zu verbreiten. 

Artikel 20 

1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versam-

meln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen. 

2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzu-

gehören. 

Artikel 21 

1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der ºffentlichen Ange-

legenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte 

Vertreter mitzuwirken. 

2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu ºffentlichen  m-

tern in seinem Lande. 

3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage f¿r die Autoritªt 

der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß durch regelmäßige, 

unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer 

Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren 

zum Ausdruck kommen. 

Artikel 22 

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Si-

cherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnah-

men und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berück-

sichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den 

Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu 

gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner 

Persönlichkeit unentbehrlich sind. 

Artikel 23 

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf ge-

rechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 

vor Arbeitslosigkeit. 

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn f¿r 

gleiche Arbeit. 

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedi-

gende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der mensch-

lichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls 

ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. 

4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerk-

schaften zu bilden und solchen beizutreten. 

Artikel 24 

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere 

auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßi-

gen bezahlten Urlaub. 

Artikel 25 

1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und 

seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließ-

lich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und 

notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit 

im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Ver-

witwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Un-

terhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 

2. M¿tter und Kinder haben Anspruch auf besondere F¿rsorge 

und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, 

genießen den gleichen sozialen Schutz. 

Artikel 26 

1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgelt-

lich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundle-

gende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. 

Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar  

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  
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Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte  

In mehr als der Hälfte aller Länder der Welt werden 

Menschen nach wie vor gefoltert und misshandelt. 

Der Verein OMEGA unterstützt Menschen, welche 

Folter, Krieg und andere Formen extremer politi-

scher Gewalt erlebt und überlebt haben, bei der Be-

wältigung dieser traumatischen Erlebnisse. Dies 

leistet unser Betreuungsteam in psychotherapeuti-

scher Behandlung und in der Reintegration der Op-

fer in ein Leben in Würde durch maßgerechte psy-

chosoziale Betreuung. 

Für diese Leistungen erhielt OMEGA auf Initiative 

von Bürgermeister Stellvertreterin Frau Lisa Rücker 

und auf Vorschlag der Menschenrechtskommission 

2010 den Preis "Parken f¿r die Menschenrechte". 

Dieser Preis ist mit 15.000 Euro dotiert, welche wir 

zur Gänze der Betreuung von Folteropfern zugute 

kommen lassen.  

Der Verein OMEGA sagt Danke im Namen unserer 

KlientInnen! 

"Parken f¿r die  

Menschenrechte" 
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gemacht werden, und der Hochschulunterricht muß allen glei-

chermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. 

2. Die Bildung muÇ auf die volle Entfaltung der menschlichen 

Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Men-

schenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu 

Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Natio-

nen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und 

der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Frie-

dens förderlich sein. 

3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung 

zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll. 

Artikel 27 

1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft 

frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wis-

senschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzu-

haben. 

2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen 

Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, 

Literatur oder Kunst erwachsen. 

Artikel 28 

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ord-

nung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 

Freiheiten voll verwirklicht werden können. 

Artikel 29 

1. Jeder hat Pflichten gegen¿ber der Gemeinschaft, in der allein 

die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. 

2. Jeder ist bei der Aus¿bung seiner Rechte und Freiheiten nur 

den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließ-

lich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der 

Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten 

Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des 

allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu 

genügen. 

3. Diese Rechte und Freiheiten d¿rfen in keinem Fall im Wider-

spruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen 

ausgeübt werden. 

 

Artikel 30 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt wer-

den, daß sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person ir-

gendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine 

Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Er-

klärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. 



zurück, welcher vermutlich damals bereits 

überholt war. Bei der ungeheuren Mobilität und 

Durchlässigkeit unserer modernen Gesellschaf-

ten  kann weder davon die Rede sein, dass Kul-

turen sich einförmig auf ein bestimmtes Gebiet 

beschränken und mit Nationalgrenzen einklam-

mern ließen, noch dass die meisten Individuen 

sich als monokulturell geprägt verstehen wür-

den. Diesen beiden Gesichtspunkten versucht 

nun das Konzept der Transkulturalität gerecht 

zu werden. Einerseits können moderne Kultu-

ren und Lebensstile mit ihrer hohen Komplexi-

tät und Binnendifferenzierung heute keines-

wegs klar voneinander abgegrenzt werden, son-

dern durchdringen einander in vieler Hinsicht - 

sie sind geprägt von Hybridisierung. Zum ande-

ren sind es die Individuen, deren Identitätsbil-

dung immer mehr zu einer Arbeit der Integrati-

on von Komponenten unterschiedlicher kultu-

reller Herkunft wird. Während in den Konzep-

ten von Inter- oder Multikulturalität besonders 

viel Wert darauf gelegt wird, Unterschiede zu 

beachten, geht es bei Transkulturalität darum, 

Gemeinsamkeiten und Durchdringungen ver-

schiedener Kulturen und Lebensweisen wahr-

zunehmen. Solche Durchdringungen sind dyna-

mische Prozesse, welche eine immer größere 

Vielfalt in unserer Gesellschaft produzieren. 

Transkulturelles Denken und Handeln bedeutet  

Seit 2009 ist Omega ein Ătranskulturelles Zent-

rum für psychische und physische Gesundheit 

und Integrationñ. Was aber ist das eigentlich 

genau, Transkulturalität? Was versteht man un-

ter transkulturellem Handeln? Bin ich transkul-

turell?  

Solche und ähnliche Fragen stellten sich Mitar-

beiterInnen von Omega bei der diesjährigen 

Fortbildung im Rahmen des Projekts ĂKultur 

Bewegtñ, abgehalten von Prof.in Michaela 

Wolf (Uni Graz) und Mag. Michael Kern. 

Für ein grundlegendes Verständnis des Begriffs 

der Transkulturalität ist es zunächst ratsam, sich 

mit den zwar recht geläufigen, aber sehr wider-

sprüchlich auffassbaren Konzepten von Multi- 

und Interkulturalität auseinanderzusetzen. Grob 

gesprochen meint Multikulturalität das Zusam-

menleben (bzw. Nebeneinanderleben) mehrerer 

Einzelkulturen in einer Gesellschaft, während 

Interkulturalität die Kommunikation zwischen 

zwei Kulturen in den Mittelpunkt stellt. Was 

diese beiden Konzepte gemeinsam haben, ist 

ein zugrundeliegender Kulturbegriff, der nur 

wenig mit der kulturellen Realität moderner 

Gesellschaften zu tun hat, wie Wolfgang 

Welsch schon in den 1990er Jahren festgestellt 

hat.  Die Vorstellung von homogenen, in sich 

geschlossenen Kulturen geht auf den klassi-

schen Kulturbegriff des späten 18. Jahrhunderts  

OMEGA - Transkulturell!? 
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Immer mehr steirische Betriebe erkennen die 

Bedeutung der Betrieblichen Gesundheitsförde-

rung (BGF), die darauf abzielt, 

Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, Ge-

sundheitspotentiale zu stärken und das Wohlbe-

finden am Arbeitsplatz zu verbessern ï Fakto-

ren, die nicht zuletzt wesentlichen Einfluss auf 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Un-

ternehmen haben. 

Effiziente Maßnahmen der Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung können zu einer Senkung 

der Krankenstände, zu erhöhter Motivation der 

Mitarbeiter sowie zu gesteigerter Arbeitspro-

duktivität und geringerer Mitarbeiterfluktuation 

führen. Betriebliche Gesundheitsförderung be-

schäftigt sich neben traditionellen, berufsbe-

dingten Gesundheitspotentialen und Arbeitsbe-

lastungen auch mit Organisationsentwicklung, 

Kommunikation, Führungsverhalten, Teament-

wicklung und Betriebsklima. Die STGKK als 

steirische Regionalstelle des österreichischen 

BGF-Netzwerks unterstützt und begleitet im 

Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförde-

rung derzeit 60 Unternehmen, zwölf betreute 

Firmen wurden in den letzten Jahren bereits mit 

einem BGF Gütesiegel ausgezeichnet, als eine 

darunter OMEGA! 

OMEGA erhält das 

BGF Gütesiegel  

auch, ein neues Verständnis von Diversität zu 

entwickeln, welches sich nicht bloß auf Zuge-

hörigkeiten zu vermeintlich in sich geschlosse-

nen Gruppen gründet. Das heißt nicht, alles, 

was zu Multi- oder Interkulturalität gezählt 

wird, zu verurteilen. Es gilt jedoch, eine kriti-

sche Perspektive einzunehmen und einen im-

mer wachen forschenden Blick auf unsere Ge-

sellschaft zu haben. 

Was das Konzept der Transkulturalität für die 

alltägliche Arbeit bei Omega bedeuten kann 

bzw. sollte, konnte im Rahmen unserer Fortbil-

dung andiskutiert werden. Dabei stellte sich 

heraus, dass viele unserer MitarbeiterInnen sich 

als transkulturell geprägte Individuen verstehen 

und dies auch an ihren KlientInnen beobachten 

können. Vieles, was mit dem Konzept der 

Transkulturalität aufgegriffen wird, wird intui-

tiv als stimmig empfunden. Ein kontinuierliches 

Hinterfragen und Reflektieren  

des ĂFremdenñ und des ĂEigenenñ in uns gehºrt 

für Omega ebenso zu transkultureller Praxis 

wie das Aufbrechen von Klischees und Vorur-

teilen in der alltäglichen Arbeit. Dennoch gibt 

es immer Veränderungsbedarf, etwa was die 

Versprach-lichung transkultureller Anliegen 

oder die Entwicklung einer Organisations- und 

Kommunikationskultur betrifft. Dies sind die 

Herausforderungen, denen sich Omega stellen 

muss, auch um seinem Anspruch gerecht wer-

den zu können, in der Öffentlichkeit ein ande-

res, ein positives Verständnis von Integration 

zu etablieren. 

OMEGA-  

Transkulturell!? 
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Am 11. Februar erhielten im Hotel Weit-

zer in Graz neuerlich 13 von der STGKK 

betreute Betriebe das begehrte BGF Güte-

siegel, drei Unternehmen bekamen die 

Auszeichnung bereits zum zweiten Mal ï 

ein Zeichen für ein gelungenes nachhalti-

ges Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment. Die Urkunden wurden von STGKK-

Obmann Josef Pesserl und Dr. Klaus Ro-

pin, Gesundheitsreferent des Fonds Ge-

sundes Österreich, überreicht. Auch die 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse 

selbst wurde diesmal für ihr BGF-Projekt 

ausgezeichnet. 

Erstverleihungen des BGF-Gütesiegels (in 

alphabetischer Reihenfolge) 

¶ ACC Austria GmbH 

¶ Arbeiterkammer Steiermark 

¶ Augustinerhof, Wohn- und Pflege-

heim 

¶ Cytec Surface Specialties Austria 

GmbH 

¶ Golf Zone GmbH 

¶ Safrangarten Dienstleistungs GmbH 

¶ Siemens Transportation Systems, 

Lehrwerkstätte 

¶ Stadtwerke Fürstenfeld GmbH 

¶ Steiermärkische Gebietskrankenkas-

se 

¶ Verein für psychische und soziale 

Lebensberatung 

¶ Verein Omega 

Gütesiegelverleihung 
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Ein gutes Betriebsklima, in dem sich alle Mitar-

beiterInnen wohlfühlen und entfalten können 

ist uns bei OMEGA ein Anliegen. Wir führen 

regelmäßig MitarbeiterInnengespräche und bie-

ten Sprechstunden für persönliche Wünsche 

und Anliegen, Weiterbildungsmöglichkeiten 

und Zukunftsperspektiven für MitarbeiterInnen 

an. Neben den Geburtstagen der MitarbeiterIn-

nen, die mit Torte, Sekt und Blumen gefeiert 

werden, ist auch das Sommerfest immer wieder 

ein voller Erfolg. Kulinarisch verwöhnten wir 

mit einem zünftigen Grill, es gab neben der 

Tombola und dem bereits traditionellen Tisch-

tennisturnier auch ein Ständchen vom multikul-

turellen Frauenchor SoSamma für unsere illust-

ren Gäste. Besonders freut es uns, wenn auch 

ehemalige KollegInnen anläßlich des Sommer-

festes wieder auf Besuch kommen.  

 

Der diesjährige Betriebsausflug führte uns un-

ter dem Motto ĂS¿dsteiermark Genusskulturñ 

nach Heimschuh und Gamlitz. Besinnlicher 

gingós bei der Weihnachtsfeier zu, welche An-

lass bot, uns an Tischen zusammenzusetzen, 

welche sich unter kulinarischen Köstlichkeiten 

förmlich bogen. 

Pflege des Betriebsklimas 
Denn Lebensfreude stärkt die Schaffenskraft. Und Schaffenskraft er-

höht die Lebensfreude. 
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